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Sachdarstellung: 
 
Gemäß § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 3.02.2004 (GV NRW S. 96) hat jede Gemeinde eine Hauptsatzung zu 
erlassen. In dieser Hauptsatzung ist mindestens zu ordnen, was nach den Vorschriften der 
Gemeindeordnung der Hauptsatzung vorbehalten ist. Die Hauptsatzung und ihre Änderun-
gen können nur mit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmitglieder beschlossen 
werden.  
 
Der Rat der Stadt Bergkamen hat in seiner Sitzung am 04.10.1999 eine Hauptsatzung erlas-
sen, die zuletzt durch die 2. Änderungssatzung vom 11.06.2003 geändert wurde. 
 
Der als Anlage dieser Vorlage beigefügte Entwurf der Hauptsatzung der Stadt Bergkamen 
orientiert sich weitgehend an den Vorschlägen des Städte- und Gemeindebundes NRW so-
wie an der für die 8. Wahlperiode des Rates der Stadt Bergkamen beschlossene Hauptsat-
zung incl. der 1. und 2. Änderungssatzung. 
 
In dem vorgelegten Entwurf wurde lediglich der bisherige  
 

§ 7 
Ausländerbeirat 

 
(1) Der Ausländerbeirat besteht aus 9 Mitgliedern. 

 
(2) Der Wahltag wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durch den Rat fest-

gesetzt. 
 

(3) Anregungen und Stellungnahmen dieses Beirates sind schriftlich beim Bürgermeister 
einzureichen. Die zuständigen Gremien haben sich innerhalb von 3 Monaten damit zu 
befassen. 
 

(4) Der Bürgermeister leitet dem Ausländerbeirat sämtliche Tagesordnungen der Sitzun-
gen des Rates und der Ausschüsse zu. 

 
durch den neuen 
 

§ 7 
Integrationsrat 

 
(1) Abweichend von § 27 Abs. 1 GO NRW ist die Stadt Bergkamen von der Pflicht zur 

Bildung eines Ausländerbeirates mit der Maßgabe befreit, an dessen Stelle einen In-
tegrationsrat zu bilden. 
 

(2) Die Bezeichnung des einzurichtenden Gremiums lautet: Integrationsrat. 
 

(3) Das Gremium besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern. Neben den 9 gewählten Migran-
tenvertretern entsendet der Rat der Stadt Bergkamen aus seiner Mitte 6 Vertreter in 
den Integrationsrat. Dabei soll mindestens von jeder Fraktion ein Mitglied entsandt 
werden. Die restlichen Sitze sind nach d’Hondt zu verteilen. 
 

(4) Der Vorsitzende des Gremiums soll durch alle Mitglieder des Integrationsrates aus 
den Reihen der Migrantenvertreter gewählt werden. 
 

 



 3

(5) Für die Migrantenvertreter werden allgemeine Vertreter für die Fälle der Abwesenheit 
und des Ausscheidens zugelassen, und zwar bei einer Listenverbindung in der Rei-
henfolge der aufgestellten Kandidaten und bei Einzelbewerbern durch den persönlich 
vorgeschlagenen Vertreter. Diese Vertreter nehmen die Abwesenheitsvertretung wahr 
und rücken beim Ausscheiden eines ordentlichen Mitgliedes in das Gremium nach. 
 

(6) Der Wahltag wird innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist durch den Rat festge-
setzt. 
 

(7) Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsrates sind schriftlich beim Bürger-
meister einzureichen. Die zuständigen Gremien haben sich innerhalb von 3 Monaten 
damit zu befassen. 
 

(8) Der Bürgermeister leitet dem Integrationsrat sämtliche Tagesordnungen der Sitzun-
gen des Rates und der Ausschüsse zu. 
 

ersetzt. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Rat der Stadt Bergkamen beschließt die der Erstschrift dieser Niederschrift als Anlage 
beigefügte Hauptsatzung der Stadt Bergkamen 
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Anlage zu Drucksache Nr. 9/7-00 
 
 

Hauptsatzung der Stadt Bergkamen 
 

vom .................. 
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§  2  Wappen, Flagge, Siegel 
 
§  3  Gemeindebezirke und Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher 
 
§  4  Gleichstellung von Frau und Mann 
 
§  5  Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner 
 
§  6  Anregungen und Beschwerden 
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§  8  Bezeichnung des Rates und seiner Mitglieder 
 
§  9  Repräsentationsaufgaben 
 
§ 10  Dringlichkeitsentscheidungen 
 
§ 11  Ausschüsse 
 
§ 12  Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall 
 
§ 13  Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 
§ 14  Bürgermeister 
 
§ 15  Beigeordnete 
 
§ 16  Öffentliche Bekanntmachung 
 
§ 17  Inkrafttreten 
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Präambel 
 
 
Aufgrund von § 7 Abs. 3 Satz 1 i.V.m. § 41 Abs. 1 Satz 2 Bstb. f der Gemeindeordnung für 
das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV 
NRW S. 666 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2004 (GV NRW S. 96) hat der 
Rat der Stadt Bergkamen am 14.10.2004 mit Mehrheit der gesetzlichen Anzahl der Ratsmit-
glieder die folgende Hauptsatzung beschlossen:  
 
 
 

§ 1 
 

Name, Bezeichnung, Gebiet 
 
(1) Die Stadt Bergkamen ist am 01. Januar 1966 entstanden durch Zusammenschluss der 

bis dahin selbstständigen Gemeinden Bergkamen, Heil, Oberaden, Rünthe und Wed-
dinghofen (Gesetz vom 02. November 1965 - GV NRW S. 328 -). 

 
Die amtsfreie Gemeinde Overberge ist am 01. Januar 1968 in die Stadt Bergkamen 
eingegliedert worden (Gesetz vom 19. Dezember 1967 - GV NRW 1967 - S. 270 -). 

 
(2) Die Stadt Bergkamen liegt im Gebiet des Kreises Unna. 
 
(3) Die Landesregierung des Landes Nordrhein-Westfalen hat durch Beschluss vom 14. 

Juli 1966 (MBL. NRW 1966 S. 1339) der Gemeinde Bergkamen das Recht verliehen, 
die Bezeichnung "Stadt" zu führen. 

 
 

§ 2 
 

Wappen, Flagge, Siegel 
 
(1) Der Stadt Bergkamen ist mit Urkunde vom 01. September 1969 vom Innenminister des 

Landes Nordrhein-Westfalen das Recht zur Führung eines Wappens, einer Flagge und 
eines Banners verliehen worden. 

 
 a) Beschreibung des Wappens: 
  in Gold (Gelb) sechs im Wechsel von Rot und Silber (Weiß)  
  kranzförmig gestellte Sechsecke 
 
 b) Beschreibung der Flagge: 
  Gelb/Rot/Gelb im Verhältnis 1 : 3 : 1 längs gestreift mit  
  dem Stadtwappen in der Mitte 
 
 c) Beschreibung des Banners: 
  Gelb/Rot/Gelb im Verhältnis 1 : 3 : 1 längs gestreift mit  
  dem Gemeindewappen in der Mitte der oberen Hälfte. 
 

Der Text der Urkunde ist im Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Kreises Unna Nr. 16 
vom 30. September 1969 bekannt gemacht worden. 
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(2) Die Stadt Bergkamen führt ein Dienstsiegel mit dem Stadtwappen und Umschrift "Stadt 
Bergkamen, Kreis Unna". 

 
 Es gleicht in Form und Größe dem der Erstschrift dieser Hauptsatzung beigedruckten 

Siegel. 
 
 

§ 3 
 

Gemeindebezirke und Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorsteher 
 
(1) Das Gebiet der Stadt Bergkamen wird in sechs Bezirke eingeteilt. Die Grenzen dieser 

Bezirke decken sich mit denen der früher selbstständigen Gemeinden Bergkamen, Heil, 
Oberaden, Overberge, Rünthe und Weddinghofen. 

 
(2) Für jeden Bezirk wird vom Rat eine Ortsvorsteherin bzw. ein Ortsvorsteher gewählt. Die 

Wahl erfolgt für die Dauer der Wahlzeit des Rates. Die Ortsvorsteherin bzw. der Orts-
vorsteher muss in dem Bezirk, für den die Bestellung erfolgt, wohnen und dem Rat an-
gehören oder angehören können. 

 
(3) Die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher hat die Belange des jeweiligen Bezirkes 

gegenüber dem Rat wahrzunehmen. Im Rahmen dieser Aufgabe ist sie bzw. er jeder-
zeit berechtigt und verpflichtet, Wünsche, Anregungen und Beschwerden aus dem Be-
zirk aufzugreifen und an den Rat oder an den für die Entscheidung der Angelegenheit 
zuständigen Ausschuss weiterzuleiten. Der Rat bzw. der Ausschuss soll die Ortsvorste-
herin bzw. den Ortsvorsteher vor der Entscheidung über Angelegenheiten, die Belange 
der Ortschaft berühren, hören. Die Anhörung kann sowohl schriftlich als auch mündlich 
erfolgen. Sie soll mündlich erfolgen, wenn die Ortsvorsteherin bzw. der Ortsvorsteher in 
einer Angelegenheit dem Rat Wünsche, Anregungen oder Beschwerden vorgetragen 
hat. 

 
(4) Der Bürgermeister kann die Ortsvorsteherin bzw. den Ortsvorsteher mit der Erledigung 

bestimmter Geschäfte der laufenden Verwaltung beauftragen. Die Ortsvorsteherinnen 
und Ortsvorsteher führen diese Geschäfte in Verantwortung gegenüber dem Bürger-
meister durch. 

 
Die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher sind zu Ehrenbeamtinnen bzw. zu Ehrenbe-
amten zu ernennen. 

 
(5) Zur Abgeltung des ihnen durch die Wahrnehmung ihrer Aufgaben entstehenden Auf-

wandes erhalten sie eine monatliche Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der Ent-
schädigungsverordnung. Daneben steht den Ortsvorsteherinnen bzw. Ortsvorstehern 
Ersatz des Verdienstausfalls nach Maßgabe des § 39 Abs. 7 Satz 7 i.V. m. § 45 Abs. 1 
GO zu. 
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§ 4 
 

Gleichstellung von Frau und Mann 
 
(1) Der Bürgermeister bestellt eine hauptamtlich tätige Gleichstellungsbeauftragte. 
 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Gemeinde 

mit, die die Belange von Frauen berühren und Auswirkungen auf die Gleichberechti-
gung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der 
Gesellschaft haben.  

 
(3) Der Bürgermeister unterrichtet die Gleichstellungsbeauftragte über geplante Maßnah-

men gemäß Abs. 2 rechtzeitig und umfassend. Er leitet ihr die Tagesordnungen der Sit-
zungen des Rates und der Fachausschüsse zu. 

 
(4) Die Rechte der Gleichstellungsbeauftragten und das Verfahren richten sich nach den 

Vorschriften des § 5 der Gemeindeordnung und nach dem Gesetz zur Gleichstellung 
von Frauen und Männern für das Land NRW (Landesgleichstellungsgesetz - LGG). 

 
 

§ 5 
 

Unterrichtung der Einwohnerinnen und Einwohner 
 
(1) Der Rat hat die Einwohnerinnen und Einwohner über die allgemein bedeutsamen Ange-

legenheiten der Stadt zu unterrichten. Die Unterrichtung hat möglichst frühzeitig zu er-
folgen. Über die Art und Weise der Unterrichtung (z. B. Hinweis in der örtlichen Presse, 
öffentliche Anschläge, schriftliche Unterrichtung aller Haushalte, Durchführung beson-
derer Informationsveranstaltungen, Abhaltung von Versammlungen von Einwohnerin-
nen und Einwohnern) entscheidet der Rat von Fall zu Fall. 

 
(2) Eine Versammlung von Einwohnerinnen und Einwohnern soll insbesondere stattfinden, 

wenn es sich um Planungen oder Vorhaben der Stadt handelt, die die strukturelle Ent-
wicklung der Stadt unmittelbar und nachhaltig beeinflussen oder die mit erheblichen 
Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnerinnen und Einwohnern verbunden sind. 
Die Versammlung kann auf Teile des Stadtgebietes beschränkt werden. 

 
(3) Hat der Rat die Durchführung einer solchen Versammlung beschlossen, so setzt der 

Bürgermeister Zeit und Ort der Versammlung fest und lädt alle Einwohnerinnen und 
Einwohner in geeigneter Weise ein. Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der Ver-
sammlung. Zu Beginn der Versammlung unterrichtet der Bürgermeister die Einwohne-
rinnen und Einwohner über Grundlagen, Ziele, Zwecke und Auswirkungen der Planun-
gen bzw. des Vorhabens. Anschließend haben die Einwohnerinnen und Einwohner Ge-
legenheit, sich zu den Ausführungen zu äußern und sie mit den vom Rat zu bestim-
menden Stadtverordneten aller Fraktionen und dem Bürgermeister zu erörtern. 

 
Eine Beschlussfassung findet nicht statt. Der Rat ist über das Ergebnis der Versamm-
lung in seiner nächsten Sitzung zu unterrichten. 

 
Vorschriften über eine förmliche Beteiligung oder Anhörung bleiben unberührt. 

 
(4) Die dem Bürgermeister aufgrund der Geschäftsordnung obliegende Unterrichtungs-

pflicht bleibt unberührt. 
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§ 6 
 

Anregungen und Beschwerden 
 
(1) Jede Person hat das Recht, sich einzeln oder in Gemeinschaft mit anderen schriftlich 

mit Anregungen oder Beschwerden an den Rat zu wenden. Anregungen und Be-
schwerden müssen Angelegenheiten betreffen, die in den Aufgabenbereich der Stadt 
fallen. 

 
(2) Anregungen und Beschwerden, die nicht in den Aufgabenbereich der Stadt fallen, sind 

vom Bürgermeister an die zuständige Stelle weiterzuleiten. Die Antragstellenden sind 
hierüber zu unterrichten. 

 
(3) Eingaben von Bürgerinnen und Bürgern, die weder Anregungen oder Beschwerden zum 

Inhalt haben (z. B. Fragen, Erklärungen, Ansichten etc.), sind ohne Beratung vom Bür-
germeister zurückzugeben. 

 
(4) Für die Erledigung von Anregungen und Beschwerden i. S. von Abs. 1 bestimmt der Rat 

den Haupt- und Finanzausschuss. 
 
(5) Anregungen und Beschwerden können direkt an einen Ausschuss zur inhaltlichen Stel-

lungnahme gegeben werden. Darüber hinaus kann der Haupt- und Finanzausschuss 
Anregungen und Beschwerden an einen Ausschuss zur inhaltlichen Stellungnahme 
verweisen. Danach überweist der Ausschuss die Anregungen und Beschwerden an den 
Haupt- und Finanzausschuss zur Entscheidung. Bei der Überweisung kann der Aus-
schuss Empfehlungen aussprechen, an die der Haupt- und Finanzausschuss bei der 
Entscheidung nicht gebunden ist. 

 
(6) Das Recht des Rates, die Entscheidung einer Angelegenheit, die den Gegenstand einer 

Anregung oder Beschwerde bildet, an sich zu ziehen (§ 41 Abs. 2,3 GO), bleibt unbe-
rührt. 

 
(7) Von einer Prüfung von Anregungen und Beschwerden soll abgesehen werden, wenn 
 

a)  der Inhalt einen Straftatbestand erfüllt, 
 

b) gegenüber bereits geprüften Anregungen oder Beschwerden kein neues Sach-
vorbringen vorliegt. 

 
(8) Die Antragstellenden sind über die Stellungnahme des nach Abs. 4 zuständigen Aus-

schusses durch den Bürgermeister zu unterrichten. 
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§ 7 
 

Integrationsrat 
 
(1) Abweichend von § 27 Abs. 1 GO NRW ist die Stadt Bergkamen von der Pflicht zur 

Bildung eines Ausländerbeirates mit der Maßgabe befreit, an dessen Stelle einen In-
tegrationsrat zu bilden. 
 

(2) Die Bezeichnung des einzurichtenden Gremiums lautet: Integrationsrat. 
 

(3) Das Gremium besteht aus insgesamt 15 Mitgliedern. Neben den 9 gewählten Migran-
tenvertretern entsendet der Rat der Stadt Bergkamen aus seiner Mitte 6 Vertreter in 
den Integrationsrat. Dabei soll mindestens von jeder Fraktion ein Mitglied entsandt 
werden. Die restlichen Sitze sind nach d’Hondt zu verteilen. 
 

(4) Der Vorsitzende des Gremiums soll durch alle Mitglieder des Integrationsrates aus 
den Reihen der Migrantenvertreter gewählt werden. 
 

(5) Für die Migrantenvertreter werden allgemeine Vertreter für die Fälle der Abwesenheit 
und des Ausscheidens zugelassen, und zwar bei einer Listenverbindung in der Rei-
henfolge der aufgestellten Kandidaten und bei Einzelbewerbern durch den persönlich 
vorgeschlagenen Vertreter. Diese Vertreter nehmen die Abwesenheitsvertretung wahr 
und rücken beim Ausscheiden eines ordentlichen Mitgliedes in das Gremium nach. 
 

(6) Der Wahltag wird innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Frist durch den Rat festge-
setzt. 
 

(7) Anregungen und Stellungnahmen des Integrationsrates sind schriftlich beim Bürger-
meister einzureichen. Die zuständigen Gremien haben sich innerhalb von 3 Monaten 
damit zu befassen. 
 

(8)    Der Bürgermeister leitet dem Integrationsrat sämtliche Tagesordnungen der Sitzun-
gen des Rates und der Ausschüsse zu. 
 

 
§ 8 

 

Bezeichnung des Rates und seiner Mitglieder 
 
(1) Der Rat führt die Bezeichnung: Rat der Stadt Bergkamen. 
 
(2) Die Mitglieder des Rates führen die Bezeichnung: Stadtverordnete bzw. Stadtverordne-

ter. 
 
 

§ 9 
 

Repräsentationsaufgaben 
 
Zusätzlich zu dem Bürgermeister können die Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher in ihrem 
Bezirk, die Fraktionsvorsitzenden und die Ausschussvorsitzenden für ihren Zuständigkeitsbe-
reich Repräsentationsaufgaben wahrnehmen, soweit die Stadt dazu einlädt. 
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§ 10 
 

Dringlichkeitsentscheidungen 
 
Dringlichkeitsentscheidungen des Hauptausschusses oder des Bürgermeisters mit einer 
bzw. einem Stadtverordneten (§ 60 Abs. 1 und 2 GO) bedürfen der Schriftform.  
 
 

§ 11 
 

Ausschüsse 
 
(1) Der Rat beschließt, welche Ausschüsse außer den in der Gemeindeordnung oder in 

anderen gesetzlichen Vorschriften vorgeschriebenen Ausschüssen gebildet werden. Die 
Zahl der Ausschussmitglieder soll ungerade sein. 

 
Für jedes Ausschussmitglied ist eine Stellvertretung zu wählen. Im Falle der Verhinde-
rung der persönlichen Stellvertretung vertreten sich die Mitglieder einer Fraktion unter-
einander in fortlaufender alphabetischer Reihenfolge. Die erweiterte Vertretungsrege-
lung ist nur auf Stadtverordnete anwendbar. 

 
(2) Der Rat stellt für die Arbeit der Ausschüsse eine Zuständigkeitsordnung auf. 
 
(3) Die Ausschüsse werden ermächtigt, in Angelegenheiten ihres Aufgabenbereiches die 

Entscheidung dem Bürgermeister zu übertragen. Der Rat kann sich für einen bestimm-
ten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehalten. 

 
(4) Die Aufgaben des Finanzausschusses werden vom Hauptausschuss wahrgenommen. 

Dieser führt die Bezeichnung: Haupt- und Finanzausschuss. 
 
(5) Die Vorsitzenden der Ausschüsse können vom Bürgermeister jederzeit Auskunft über 

die Angelegenheiten verlangen, die zum Aufgabenbereich ihres Ausschusses gehören: 
sie haben insoweit zum Zwecke der Unterrichtung ihres Ausschusses auch das Recht 
auf Akteneinsicht. 

 
(6) Ausschussmitglieder, die nicht Stadtverordnete sind, werden von den Vorsitzenden der 

betreffenden Ausschüsse verpflichtet. 
 
 

§ 12 
 

Aufwandsentschädigung, Verdienstausfall 
 
(1) Die Mitglieder des Rates erhalten eine Aufwandsentschädigung in Form eines monatli-

chen Pauschalbetrages nach Maßgabe der EntschVO. 
 
(2) Sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie sachkundige Einwohnerinnen und Einwoh-

ner erhalten für die Teilnahme an Ausschuss- und Fraktionssitzungen ein Sitzungsgeld 
nach Maßgabe der EntschVO. Die Anzahl der Fraktionssitzungen, für die das Sitzungs-
geld gezahlt wird, wird auf 25 Sitzungen im Jahr beschränkt. 
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Die Mitglieder des Rates, sachkundige Bürgerinnen und Bürger sowie sachkundige 
Einwohnerinnen und Einwohner erhalten Aufwandsentschädigungen gem. Abs. 1 und 
Abs. 2 auch für Sitzungen des Behindertenbeirates. 

 
(3) Rats- und Ausschussmitglieder haben Anspruch auf Ersatz des Verdienstausfalles. Der 

Verdienstausfall wird für jede Stunde der versäumten regelmäßigen Arbeitszeit, für 
Selbstständige und Personen i. S. des § 12 Abs. 3 d), begrenzt auf montags bis freitags 
auf die Zeit von 08.00 - 19.00 Uhr, samstags von 08.00 bis 14.00 Uhr, berechnet, wobei 
die letzte angefangene Stunde voll zu rechnen ist. Der Anspruch wird wie folgt abgegol-
ten: 

 
a) Alle Rats- und Ausschussmitglieder erhalten einen Regelstundensatz; es sei 

denn, dass sie ersichtlich keine finanziellen Nachteile erlitten haben. Der Regel-
stundensatz wird auf 8,00 Euro festgesetzt. 

 
b) Unselbstständigen wird im Einzelfall der den Regelstundensatz übersteigende 

Verdienstausfall gegen entsprechenden Nachweis, z. B. durch Vorlage einer Be-
scheinigung der Arbeitgeberin bzw. des Arbeitgebers, ersetzt. 

 
c) Selbstständige können eine besondere Verdienstausfallpauschale je Stunde er-

halten, sofern sie einen den Regelsatz übersteigenden Verdienstausfall glaubhaft 
machen. Die Glaubhaftmachung erfolgt durch eine schriftliche Erklärung über die 
Höhe des Einkommens, in der die Richtigkeit der gemachten Angaben versichert 
wird. 

 
d) Personen, die einen Haushalt mit mindestens 2 Personen führen und nicht oder 

weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstätig sind, erhalten für die Zeit der 
mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt mindestens den Regelstunden-
satz. Auf Antrag werden statt des Regelstundensatzes die notwendigen Kosten 
für eine Vertretung im Haushalt ersetzt. 
 

e) In keinem Fall darf der Verdienstausfallersatz den Betrag von 30,00 Euro pro 
Stunde überschreiten. 

 
f) Die nachgewiesenen Kosten einer entgeltlichen Kinderbetreuung während der 

mandatsbedingten Abwesenheit vom Haushalt sind nur erstattungsfähig, wenn 
keine weiteren, im Rahmen gesetzlicher Unterhaltspflichten zur Kinderbetreuung 
verpflichteten Personen im Haushalt leben oder wenn diesen die Kinderbetreuung 
während der mandatsbedingten Abwesenheit nicht zugemutet werden kann. Kos-
ten einer entgeltlichen Kinderbetreuung werden nur für Kinder erstattet, die das 
14. Lebensjahr nicht vollendet haben, es sei denn, es liegt im Einzelfall ein be-
sonderer Betreuungsbedarf vor, der eine Betreuung über das 14. Lebensjahr hin-
aus erforderlich macht. Pro Stunde der Kinderbetreuung werden höchstens 8,00 
Euro erstattet. 

 
(4) Ehrenamtliche stellvertretende Bürgermeisterinnen bzw. Bürgermeister und Fraktions-

vorsitzende - bei Fraktionen mit mindestens 10 Mitgliedern auch eine stellvertretende 
Vorsitzende bzw. ein stellvertretender Vorsitzender, mit mindestens 20 Mitgliedern auch 
2 stellvertretende Vorsitzende und mit mindestens 30 Mitgliedern auch 3 stellvertreten-
de Vorsitzende - erhalten neben den Entschädigungen, die den Ratsmitgliedern nach § 
45 zustehen, eine Aufwandsentschädigung nach Maßgabe der EntschVO. 
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§ 13 
 

Genehmigung von Rechtsgeschäften 
 
(1) Verträge der Stadt mit Mitgliedern des Rates oder der Ausschüsse sowie mit dem Bür-

germeister und den Leitenden Dienstkräften der Stadt bedürfen der Genehmigung des 
Rates. 

 
(2) Keiner Genehmigung bedürfen: 
 

a) Verträge, die auf der Grundlage feststehender Tarife abschlossen werden. 
 

b) Verträge, denen der zuständige Ausschuss auf der Grundlage einer von der Stadt 
vorgenommenen Ausschreibung zugestimmt hat. 

c) Verträge, deren Abschluss ein Geschäft der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 
GO) darstellt und deren vereinbarte Gegenleistung den Betrag von 500,00 EUR 
nicht überschreitet. 
 
Diese Verträge sind vierteljährlich dem Haupt- und Finanzausschuss zur Kenntnis 
zu geben. 

 
 
(3) Leitende Dienstkräfte i. S. dieser Vorschrift sind der Bürgermeister, die Beigeordneten 

sowie die gem. § 68 Abs. 3 Satz 1 GO mit der auftragsweisen Erledigung bestimmter 
Angelegenheiten betrauten Beamtinnen und Beamten. 

 
 

§ 14 
 

Bürgermeister 
 
(1) Geschäfte der laufenden Verwaltung gelten im Namen des Rates als auf den Bürger-

meister übertragen, soweit nicht der Rat sich oder einem Ausschuss für einen bestimm-
ten Kreis von Geschäften oder für einen Einzelfall die Entscheidung vorbehält. 

 
(2) Der Bürgermeister hat nach pflichtgemäßem Ermessen darüber zu entscheiden, welche 

Angelegenheiten als Geschäfte der laufenden Verwaltung anzusehen sind. 
 
(3) Darüber hinaus wird dem Bürgermeister die Entscheidung über Angelegenheiten, die 

mit einem Finanzvolumen bis zu einer Höhe von 30.000,00 Euro verbunden sind, über-
tragen. 

 
(4) Nicht zu den Geschäften der laufenden Verwaltung gehören der Erwerb, der Tausch, 

die Veräußerung und die grundbuchliche Belastung von Grundstücken einschließlich 
der Bestellung von Erbbaurechten. 
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§ 15 
 

Beigeordnete 
 

Es werden 3 hauptamtliche Beigeordnete gewählt. Eine Person aus dem Kreis der Bei-
geordneten wird durch Beschluss des Rates zur allgemeinen Vertretung des Bürger-
meisters bestellt. Die Vertretung führt die Amtsbezeichnung "Erste Beigeordnete" bzw. 
"Erster Beigeordneter". 

 
 
 

§ 16 
 

Öffentliche Bekanntmachung 
 
(1) Öffentliche Bekanntmachungen der Stadt, die durch Rechtsvorschrift vorgeschrieben 

sind, werden vollzogen im Amtlichen Bekanntmachungsblatt der Stadt Bergkamen - 
Amtsblatt der Stadt Bergkamen -. 

 
(2) Zeitpunkt, Ort und Tagesordnung der Ratssitzungen werden nach Abs. 1 veröffentlicht. 
 
(3) Sind öffentliche Bekanntmachungen infolge höherer Gewalt oder sonstiger unabwend-

barer Ereignisse in der in Abs. 1 vorgeschriebenen Form nicht möglich, erfolgt die öf-
fentliche Bekanntmachung durch Aushang an der nachstehend aufgeführten Bekannt-
machungstafel: 

 
 

Rathaus Bergkamen 
Rathausplatz 1, 59192 Bergkamen 

 
 

§ 17 
 

Inkrafttreten 
 
Die Hauptsatzung tritt mit dem Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die frühere Hauptsatzung vom 04.10.1999, zuletzt geändert durch 2. Ände-
rungssatzung vom 11.06.2003 außer Kraft. 
 


